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Erste Änderung der fachspezifischen 

Prüfungsordnung 
für das Bachelorstudium im Fach „Geographie“  

(AMB Nr. 56/2018) 
 

 

Gemäß § 17 Abs. 1 Ziffer 3 der Verfassung der 

Humboldt-Universität zu Berlin in der Fassung vom 

24. Oktober 2013 (Amtliches Mitteilungsblatt der 

Humboldt-Universität zu Berlin Nr. 47/2013) hat der 

Fakultätsrat der Mathematisch-Naturwissenschaft-

lichen Fakultät am 10. Juli 2019 die erste Änderung 

der Prüfungsordnung erlassen: 

 

 

Artikel I 

 

§ 5 Abs. 1 erhält folgende Fassung: 

„(1) Die Abschlussnote des Monostudiengangs  
Geographie wird aus den Noten der Modulab-
schlussprüfungen und der Note der Bachelorarbeit, 
gewichtet nach den gemäß Anlage für die Module 
und das Abschlussmodul ausgewiesenen Leistungs-
punkten, berechnet. Dabei werden die Basismodule 
(Module B1- B6) halb, die Bachelorarbeit doppelt 
und alle anderen benoteten Module einfach gewich-
tet.“ 

 
 

Artikel II 
 

(1) Diese Änderungsordnung tritt am Tage nach ih-
rer Veröffentlichung im Amtlichen Mitteilungsblatt 
der Humboldt-Universität zu Berlin in Kraft. 
 

                                                 

  Die Universitätsleitung hat die erste Änderung der Prü-

fungsordnung am 05. September 2019 bestätigt. 

(2) Die fachspezifische Prüfungsordnung vom 
08. August 2018 (Amtl. Mitteilungsblatt der Hum-
boldt-Universität zu Berlin Nr. 56/2018) in der Fas-
sung dieser Änderungsordnung gilt für alle Studen-
tinnen und Studenten, die ihr Studium nach dem 
In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung aufneh-
men oder im Wege eines Hochschul-, Studien-
gangs- oder Studienfachwechsels oder einer Wie-
derimmatrikulation fortsetzen. 
 
(3) Studentinnen und Studenten, die ihr Studium 
vor dem In-Kraft-Treten dieser Änderungsordnung 
aufgenommen oder im Wege eines Hochschul-, 
Studiengangs- oder Studienfachwechsels oder einer 
Wiederimmatrikulation fortgesetzt haben, führen ihr 
Studium übergangsweise nach den bisher für sie 
geltenden Regelungen fort. Alternativ können sie 
die fachspezifische Prüfungsordnung vom 08. Au-
gust 2018 (Amtl. Mitteilungsblatt der Humboldt-
Universität zu Berlin Nr. 56/2018) in der Fassung 
dieser Änderungsordnung wählen. Die Wahl muss 
schriftlich gegenüber dem Prüfungsbüro erklärt 
werden und ist unwiderruflich. Ab 01. Oktober 2022 
gilt die Prüfungsordnung vom 08. August 2018 aus-
nahmslos in der Fassung dieser Änderungsordnung. 
Beim Übergang in die Prüfungsordnung vom 08. 
August 2018 in der Fassung dieser Änderungsord-
nung werden bisherige Leistungen entsprechend § 
110 ZSP-HU berücksichtigt. 

 

 


